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Neue Optionen für internationale Rechtsstreitigkeiten in Deutschland – Stand der Einführung von 

Commercial Courts in den Bundesländern 

Am 1. April 2025 ist das Justizstandort-Stärkungsgesetz in Kraft getreten. 

Bundesland Art des Spruchkörpers, Standort und Spezialisierung Startzeitpunkt 

Baden-Württemberg Commercial Court 

▪ Am Oberlandesgericht Stuttgart mit zwei Senaten
▪ Geringe Spezialisierung durch Beschränkung des § 119b Abs. 1 S. 1

Nr. 1 und 2 GVG n.F. auf
­ bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmern auf dem

Gebiet des Gesellschaftsrechts, 
­ Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Erwerb eines 

Unternehmens oder von mindestens 3 % der Anteile an einem 

Unternehmen 

Commercial Chambers 

▪ Am Landgericht Stuttgart mit drei Kammern, davon eine Zivilkammer

und zwei Kammern für Handelssachen
▪ Zuständigkeit für die oben genannten Streitigkeiten

April 2025 

Bayern Commercial Court 

▪ Einrichtung eines Commercial Court mit zwei Senaten am
Oberlandesgericht München

▪ Spezialisierung zunächst auf Streitigkeiten in der Lieferkette und

Streitigkeiten zwischen Gesellschaft und Mitgliedern des
Leitungsorgans oder Aufsichtsrats nach § 119b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GVG

n.F.

Commercial Chambers 

▪ Derzeit keine Commercial Chambers geplant

Juni 2025 

Berlin Commercial Court 

▪ Am Kammergericht mit einem Senat
▪ Beschränkung auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen

Unternehmern aus Bau- und Architektenverträgen sowie aus

Ingenieurverträgen, soweit sie im Zusammenhang mit Bauleistungen
stehen

Commercial Chambers 

▪ Am Landgericht Berlin II mit zwei Kammern, davon eine Zivilkammer
und eine Kammer für Handelssachen

▪ Zuständigkeit für die oben genannten Streitigkeiten

April 2025 

Brandenburg Derzeit ist nicht beabsichtigt, einen Commercial Court oder Commercial 

Chambers einzurichten 

Offen 
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Bremen Commercial Court 

▪ Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen mit einem Senat

▪ Beschränkung auf Streitigkeiten zwischen Unternehmern aus den
Bereichen Fracht-, Speditions-, Lagergeschäfts- und

Seehandelsrecht sowie den Bereichen Wasserstoff und der zivilen
Luftfahrttechnologie sowie hinsichtlich Weltraumtechnologien

Commercial Chambers 

▪ Derzeit keine Commercial Chambers geplant – es soll zunächst
abgewartet werden, wie der Commercial Court angenommen wird

April 2025 

Hamburg Commercial Court 

▪ Am Hanseatischen Oberlandesgericht mit zwei Senaten

▪ Spezialisierung eines Senats auf Streitigkeiten aus den Bereichen
Baurecht, Banken- und Finanzrecht sowie gesellschaftsrechtliche

Auseinandersetzungen und Post-M&A-Streitigkeiten und eines
Senats auf Streitigkeiten aus den Bereichen Versicherungsrecht,

Transportrecht, Schifffahrtsrecht und Verkehrsrecht

Commercial Chambers 

▪ Am Landgericht Hamburg mit zwei Zivilkammern

▪ Spezialisierung (unter teilweiser Beschränkung des § 119b Abs. 1 S.

1 GVG n.F.) auf Streitigkeiten aus den Bereichen Handelsrecht,
Kartellrecht, Transportrecht, IT-Recht, Insolvenzrecht sowie für Post-

M&A-Streitigkeiten und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten

April 2025 

Hessen Commercial Court 

▪ Am Oberlandesgericht Frankfurt mit zwei Senaten

▪ Keine Spezialisierung, sondern Zuständigkeit für sämtliche
Streitigkeiten des § 119b Abs. 1 S. 1 GVG n.F.

Commercial Chambers 

▪ Am Landgericht Frankfurt am Main mit sechs Kammern, davon drei

Zivilkammern und drei Kammern für Handelssachen
▪ Zuständigkeit für die oben genannten Streitigkeiten

Juli 2025 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Derzeit ist nicht beabsichtigt, einen Commercial Court oder Commercial 

Chambers einzurichten 
Offen 
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Niedersachsen Commercial Court 

▪ Am Oberlandesgericht Celle mit zwei Senaten
▪ Keine Beschränkung oder Spezialisierung, sondern Zuständigkeit für

sämtliche Streitigkeiten des § 119b Abs. 1 S. 1 GVG n.F.

Commercial Chambers 

▪ An den Landgerichten Braunschweig, Hannover und Osnabrück mit

je einer Kammer ab einem Streitwert von EUR 100.000, entweder als

Zivilkammer oder als Kammer für Handelssachen
▪ Zuständigkeit für die oben genannten Streitigkeiten

September 2025 

Nordrhein-Westfalen Commercial Court 

▪ Am Oberlandesgericht Düsseldorf mit drei Senaten
▪ Spezialisierung (unter teilweiser Beschränkung des § 119b Abs. 1 S.

1 GVG n.F.) bei einem Senat auf bürgerliche Rechtstreitigkeiten
zwischen Unternehmern aus Bau- und Architektenverträgen sowie

aus Ingenieurverträgen, soweit sie im Zusammenhang mit
Bauleistungen stehen, bei einem Senat auf bürgerliche

Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmern aus
Versicherungsvertragsverhältnissen, insbesondere soweit sie

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (D&O-Versicherungen)

betreffen und bei einem Senat auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
zwischen Unternehmern aus gesellschaftsrechtlichen

Angelegenheiten sowie Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit dem Erwerb eines Unternehmens oder von Anteilen an einem

Unternehmen und für Streitigkeiten zwischen Gesellschaft und
Mitgliedern des Leitungsorgans oder Aufsichtsrats

Commercial Chambers 

▪ Grundsätzlich für alle auch dem Commercial Court zugewiesenen
Streitigkeiten am Landgericht Düsseldorf, Landgericht Bielefeld,

Landgericht Essen und Landgericht Köln

▪ Zusätzlich streitwertabhängige Spezialisierung an einzelnen
Landgerichten

­ am Landgericht Bielefeld und Landgericht Essen für Streitigkeiten
aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ab einem Streitwert 

von über EUR 100.000 
­ am Landgericht Köln für Streitigkeiten aus dem Bereich der 

Informationstechnologie ab einem Streitwert von über EUR 
100.000 (landesweite Zuständigkeit) 

Am Landgericht Düsseldorf für Streitigkeiten aus dem Bereich 

Unternehmenstransaktionen ab einem Streitwert von über EUR 

500.000 (landesweite Zuständigkeit) 

April 2025 

Rheinland-Pfalz Derzeit ist nicht beabsichtigt, einen Commercial Court oder Commercial 

Chambers einzurichten; Rheinland-Pfalz steht aber einer künftigen 

Kooperation mit anderen Ländern „grundsätzlich offen“ gegenüber 

Offen 

Saarland Derzeit wurde noch kein Commercial Court bzw. keine Commercial 

Chambers eingerichtet; man befindet sich „noch in einer ergebnisoffenen 

Prüfung“  

Offen 
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Sachsen Commercial Court 

▪ Am Oberlandesgericht Dresden mit (wohl) einem Senat

▪ Beschränkung auf Streitigkeiten aus lmmobiliarmiet- und
lmmobiliarpachtverhältnissen, aus bestimmten Bankgeschäften,

gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten sowie Streitigkeiten zwischen
Gesellschaft und Mitgliedern des Leitungsorgans oder Aufsichtsrats

▪ Verhandlungen nur auf Deutsch möglich

Commercial Chambers 

▪ Derzeit keine Commercial Chambers geplant

November 2025 

Sachsen-Anhalt Derzeit ist nicht beabsichtigt, einen Commercial Court oder Commercial 

Chambers einzurichten 

Offen 

Schleswig-Holstein Derzeit keine Informationen verfügbar Offen 

Thüringen Derzeit ist nicht beabsichtigt einen Commercial Court oder Commercial 

Chambers einzurichten 

Offen 
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Berlin 

Washingtonplatz 3 
10557 Berlin 
Deutschland 

T +49 30 800979-0 
F +49 30 800979-979

Düsseldorf 

Dreischeibenhaus 1 
40211 Düsseldorf 
Deutschland 

T +49 211 54061-0 
F +49 211 54061-111

Frankfurt 

Taunusanlage 11 
60329 Frankfurt 
Deutschland 

T +49 69 95514-0 
F +49 69 95514-198

Hamburg 

Görtz-Palais 
Neuer Wall 86 
20354 Hamburg 
Deutschland 

T +49 40 460017-0 
F +49 40 460017-28 

München 

Karl-Scharnagl-Ring 6 
80539 München 
Deutschland 

T +49 89 21667-0 
F +49 89 21667-111

Stuttgart 

Lautenschlagerstraße 21 
70173 Stuttgart 
Deutschland 

T +49 711 8997-0 
F +49 711 855096

Brüssel 

Rue de Loxum 25 
1000 Brüssel 
Belgien 

T +32 2 551-1020 
F +32 2 551-1039 

London 

125 Old Broad Street 
London EC2N 1AR 
Vereinigtes Königreich 

T +44 20 71709-800
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